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RICHTLINIEN 
für die FÖRDERUNG von ENERGIESPARMASSNAHMEN 

in der Gemeinde Volders 
 

 
 

§ 1 
Ziel 

 
Mit dem nachangeführten Förderprogramm soll ein Anreiz zur Energieeinsparung und für die Verwen-
dung umwelt- und klimafreundlicher Warmwasser- und Wärmeversorgung zum Schutz unserer Umwelt 
gesetzt werden. Zugleich zielt dieses Förderprogramm darauf ab, eine Reduktion der Treibhausgasemis-
sionen im Sinne des von Österreich 2016 ratifizierten Weltklimaabkommens von Paris zu erfüllen und die 
EU-Klima- und Energievorgaben zu erreichen. Die darin angeführten Förderungen werden mit Ausnahme 
der PV-Förderung bewusst zusätzlich zu Landes- oder sonstigen Förderungen gewährt. 
 

§ 2 
Förderungsgegenstand 

 
(1) Gefördert werden: 

a) Tausch / Ersatz der bestehenden (Haus-, Wohnungs-) Zentralheizung durch eine moderne Bio-
masseheizung. 

b) Thermische Solaranlagen für die Warmwasserbereitung (und die Heizungsunterstützung), wel-
che durch befugte Unternehmen errichtet wurden. Anlagen zur Beheizung von Schwimmbädern 
werden nicht gefördert. 

c) Photovoltaikanlagen zur Stromgewinnung, die stationär auf oder an Gebäuden fix installiert 
sind, im Netzparallelbetrieb geführt werden, den Stromüberschuss in ein öffentliches Netz ein-
speisen können und die von natürlichen oder juristischen (z.B. Betriebe, Vereine oder konfessi-
onelle Einrichtungen) Personen errichtet wurden. 

d) Dämmmaßnahmen der Gebäudehülle, der Kellerdecke, der obersten Geschossdecke und auch 
des Dachs sowie der Fensteraustausch, sofern die Baubewilligung für das Gebäude vor mehr als 
10 Jahren erteilt worden ist. 

e) Einbau einer Wärmepumpe für Heizzwecke und / oder Warmwasserbereitung mit der Wärme-
quelle Erdreich, Grundwasser oder Luft. 

 
(2) Gefördert wird in Form eines einmaligen Kostenzuschusses gemäß den Bedingungen dieser Richtli-

nien. 
 
(3) Von der Förderung ausgeschlossen sind Wohnhäuser (Eigenheime), Wohnungen und Wohnheime, 

die nicht zur Befriedigung des regelmäßigen Wohnbedürfnisses der Bewohner (als Hauptwohnsitz) 
bestimmt sind. 

 
(4) Der Tausch von bestehenden Zentralheizungen gem. Absatz 1 lit. a), Dämmmaßnahmen und der 

Fensteraustausch gem. Absatz 1 lit. d) sowie der Einbau einer Wärmepumpe gem. Absatz 1 lit. e) in 
Gebäuden, deren gesamte Nutzfläche nicht zu 75% der Erfüllung von privaten Wohnbedürfnissen 
dient, sind von der Förderung ausgenommen. 
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§ 3 

Voraussetzungen für die Förderung 
 
(1) Eine Förderung nach § 2, Abs. 1 lit. a) Tausch / Ersatz der bestehenden (Haus-, Wohnungs-) Zentral-

heizung durch eine moderne Biomasseheizung, setzt voraus, dass  

a) es sich bei den zu versorgenden Objekten um Gebäude handelt, die entsprechend der jeweils 
geltenden Bauordnung errichtet wurden, 

b) allfällige erforderliche behördliche Bewilligungen für die Errichtung der Anlage durch den/die 
Förderungswerber/in eingeholt wurden, 

c) die zu fördernde Anlage allen rechtlichen, insbesondere baurechtlichen Vorschriften entspricht 
und von dazu konzessionierten, befugten Unternehmen errichtet wurde, 

d) der/die Förderungswerber/in die errichtete Anlage ordnungs- und bestimmungsgemäß be-
treibt, 

e) für Stückholzheizungen ein Pufferspeicher mit mindestens 1000 Liter errichtet wurde, 

f) für Holzzentralheizungsgeräte hinsichtlich der Emissionswerte im Volllastbetrieb gemäß Typen-
prüfbericht die Anforderungen der Wohnhaussanierungsrichtlinie des Landes Tirol i.d.g.F. erfüllt 
werden, 

g) keine Gemeindeförderung nach § 2 Abs. 1 lit. a) für das Objekt in den letzten 20 Jahren gewährt 
wurde und 

h) die Nennleistung des neuen Heizkessels von Ein- und Zweifamilienwohnhäusern 50 kW nicht 
überschreitet. 

 
(2) Eine Förderung nach § 2, Abs. 1 lit. b) Thermische Solaranlagen für die Warmwasserbereitung (und 

die Heizungsunterstützung) setzt voraus: 

a) eine positive Beurteilung im jeweils erforderlichen Baubewilligungsverfahren (Bauanzeige oder 
Bauansuchen) durch die zuständige Baubehörde, 

b) die Erfüllung aller zivilrechtlichen Erfordernisse vor Beginn der Errichtung, insbesondere allfäl-
lige erforderliche Zustimmungserklärungen. 

c) dass die Kollektoren der Solaranlage stationär auf oder an einem Gebäude errichtet werden und 
die Montage der Kollektoren so erfolgt, dass diese in die Außenhaut integriert, parallel zur Dach-
neigung bzw. parallel zur Fassade oder auch einseitig aufgeständert (in jedem Fall aber im Ab-
stand von max. 30cm von der Oberfläche) angeordnet sind, 

d) eine Bestätigung über die fach- und normgerechte Ausführung der Solaranlage (Abnahmepro-
tokoll) seitens eines zur Errichtung von Warmwasserbereitungs- und Heizungsanlagen befugten 
Unternehmens, eines einschlägigen Ziviltechnikers oder befugten Technischen Büros, 

e) dass keine Gemeindeförderung nach § 2, Abs. 1 lit. b) für das Objekt in den letzten 15 Jahren 
gewährt wurde. Sollte innerhalb der letzten 15 Jahre bereits eine Förderung ausbezahlt worden 
sein, aber die maximale Förderhöhe noch nicht erreicht sein, kann eine Förderung gewährt wer-
den, deren Förderhöhe sich aus dem maximalen Förderbetrag abzüglich der bereits ausbezahl-
ten Förderung ergibt. 

 
(3) Eine Förderung nach § 2, Abs. 1 lit. c) Photovoltaikanlagen zur Stromgewinnung, setzt voraus: 

a) eine positive Beurteilung im jeweils erforderlichen Baubewilligungsverfahren (Bauanzeige oder 
Bauansuchen) durch die zuständige Baubehörde, 

b) die Erfüllung aller zivilrechtlichen Erfordernisse vor Beginn der Errichtung, insbesondere allfäl-
lige erforderliche Zustimmungserklärungen. 
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c) dass die Paneele der PV-Anlage stationär auf oder an einem Gebäude errichtet werden und die 
Montage der PV-Paneele so erfolgt, dass diese in die Außenhaut integriert, parallel zur Dachnei-
gung bzw. parallel zur Fassade oder auch einseitig aufgeständert (in jedem Fall aber im Abstand 
von max. 30cm von der Oberfläche) angeordnet sind, 

d) eine Bestätigung über die fach- und normgerechte Ausführung der Photovoltaikanlage samt 
Prüfprotokoll seitens eines zur Errichtung von Photovoltaikanlagen befugten Unternehmens, ei-
nes einschlägigen Ziviltechnikers oder befugten Technischen Büros, 

e) das Beilegen einer Kopie des Einspeise- / Stromabnahmevertrags mit dem lokalen Stromnetzbe-
treiber, 

f) die Vorlage der unterfertigten Erklärung, dass eine Förderung für dieselbe PV-Anlage durch den 
Bund (z. B. vom Energie- und Klimafonds) unter Angabe der Gründe nicht möglich war und dass 
auch nachträglich keine Förderung für dieselbe PV-Anlage durch den Bund (z. B. vom Energie- 
und Klimafonds) in Anspruch genommen werden wird. 

g) dass keine Gemeindeförderung nach § 2, Abs. 1 lit. c) für das Objekt in den letzten 25 Jahren 
gewährt wurde. Sollte innerhalb der letzten 25 Jahre bereits eine Förderung ausbezahlt worden 
sein, aber die maximale Förderhöhe (je Maßnahme) noch nicht erreicht sein, kann eine Förde-
rung gewährt werden, deren Förderhöhe sich aus dem maximalen Förderbetrag (je Maßnahme) 
abzüglich der bereits ausbezahlten Förderung ergibt. 

 
(4) Eine Förderung nach § 2, Abs. 1 lit. d) Dämmmaßnahmen der Gebäudehülle, der Kellerdecke, der 

obersten Geschossdecke und auch des Dachs sowie der Fensteraustausch setzt voraus: 

a) eine fach- und normgerechte Ausführung der Maßnahmen und das Einhalten der bautechni-
schen und 
 feuerpolizeilichen Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung, 

b) eine Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen mit Vorlage einiger Fotos und dem Nach-
weis 
 des Erreichens der gem. § 5, Abs.4, lit. a) bis d vorgegebenen U-Werte, 

c) die vorweg erfolgte Durchführung einer Energieberatung durch den unabhängigen Verein „Ener-
gie Tirol“ und 

d) dass keine Gemeindeförderung nach § 2, Abs. 1 lit. d) für das Gebäude in den letzten 25 Jahren 
gewährt wurde. Sollten innerhalb der letzten 25 Jahre bereits Förderungen ausbezahlt worden 
sein, aber die Summe der Teilbeträge gem. § 5, Abs.4, lit. a) bis d die jeweils maximale Förder-
höhe noch nicht erreicht haben, kann eine Förderung gewährt werden, deren Höhe sich aus dem 
maximalen Förderbetrag abzüglich der bereits ausbezahlten Förderungen ergibt. 
 

(5) Eine Förderung nach § 2, Abs. 1 lit. e) Wärmepumpe für Heizzwecke und / oder Warmwasserberei-
tung kann für nur 1 Wärmepumpe je Gebäude erfolgen und setzt voraus, dass 

a) unabhängig von der Art der Wärmepumpe: 

• die EU-Umweltzeichenkriterien gemäß Richtlinie 2014/314/EU (EU Ecolabel) 
 eingehalten sind. Eine Liste der förderbaren Wärmepumpen ist unter 
 https://www.produktdatenbank-get.at/#/ abrufbar. 

• die Wärmepumpe mit Wärmemengen- und Stromzähler ausgestattet wurde, 

• die Wärmepumpe fachgerecht ausgeführt wurde: 
 Die Haustechnik-Abnahmebestätigung (Formblatt F97, jedoch ohne die dort am Ende ange-

führten Unterlagen) der Wohnhaussanierung des Landes Tirol (https://www.ti-
rol.gv.at/fileadmin/themen/bauen-wohnen/wohnbaufoerderung/downloads_2019/fbl-
f97.pdf) ist dem Ansuchen beizulegen. 

• die Vorlauftemperatur des Wärmeabgabesystems (Heizkörper und / oder Wand-, / Fußbo-
denheizung) 40°C nicht überschreitet. 
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Vom Grundsatz der maximalen Vorlauftemperatur von 40°C kann nur im Falle des Einsatzes 
eines Zwei-Leiter-Wärmeverteilsystems (Wärmetauscher für die Warmwasserbereitung un-
mittelbar vor der jeweiligen Entnahmestelle) mit hygienischer Trinkwasserbereitung abgewi-
chen werden. 

b) bei einer Wärmepumpe, die nicht mit Strom betrieben wird: 

• wenn die CO2-Werte von elektrisch betriebenen Wärmepumpen nicht überschritten werden, 

c) dass keine Gemeindeförderung nach § 2, Abs. 1 lit. e) für das Objekt in den letzten 15 Jahren 
gewährt 
 wurde. 

 
§ 4 

Förderungswerber 
 
(1) Förderungswerber können unter Berücksichtigung des § 2, Abs. 3 Eigentümer, Miteigentümer, Bau-

berechtigte oder Bestandsnehmer (Mieter, Pächter) einer abgeschlossenen Wohnung (mit eigener 
Haushaltsführung) oder eines Wohn- oder Betriebsgebäudes sein. Mieter bzw. Pächter müssen die 
Zustimmung des Eigentümers und gegebenenfalls des Hauptmieters bzw. der Untermieter für die 
Errichtung von baulichen Maßnahmen haben. 

 
(2) Wird eine neue Wohnanlage durch einen Bauträger errichtet und diese mit einer Solaranlage ausge-

stattet (Förderung nach § 2 Abs. 1 lit. b), so sind die einzelnen Wohnungseigentümer Förderungswer-
ber und nur diese erhalten die Förderung. Das Ansuchen muss von jedem/r Eigentümer/in selbst 
gestellt werden. 

 
§ 5 

Bedingungen und Förderungshöhen 
 
(1) Tausch/Ersatz der bestehenden (Haus-, Wohnungs-) Zentralheizung durch eine moderne Biomasse-

heizung. 

 Die Förderung beträgt je Heizungsanlage: 

a) Pelletskessel  EUR 800,--. 
 

b) Hackgut- und Stückholzkessel  EUR 400,--. 
 

c) Bei Ersatz einer bestehenden Öl-, Gas- oder Kohleheizung durch eine moderne Biomasseheizung 
wird eine Zusatzförderung von EUR 200,-- gewährt. 

 
(2) Thermische Solaranlagen für die Warmwasserbereitung (und die Heizungsunterstützung). 

a) Die Förderung beträgt EUR 110,-- pro m2 Flachkollektor-Nettofläche bzw. pro 0,75 m2 Vakuum-
röhrenkollektor-Nettofläche. Die Höchstgrenze beträgt EUR 1.200,-- pro Solaranlage.  

b) Bei Mehrfamilienhäusern gilt dieser Höchstsatz pro abgeschlossene Wohneinheit. 

c) In jedem Fall kann die Förderung maximal 35 % der anerkennbaren Gesamtinvestitionskosten 
betragen. 

d) Pro m2 Flach- bzw. 0,75 m2 Vakuumröhrenkollektorfläche ist ein Speichervolumen (Boiler, Puf-
fer) von 50 Litern notwendig. Bei einem geringeren Speichervolumen wird nur derjenige Teil der 
Kollektorfläche gefördert, für den das entsprechende Speichervolumen vorhanden ist. 

 
(3) Photovoltaik. 

a) Pro Standort kann nur für eine Photovoltaik-Anlage im Rahmen dieser Förderung angesucht 
werden und es kann auch nur ein Förderantrag pro Photovoltaik-Anlage gestellt werden. 
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b) Die Förderhöhe für Anlagen von Einzelbetreibern beträgt EUR 250,-- pro kWpeak. 

Es gibt keine Beschränkung hinsichtlich der Größe der zu fördernden Photovoltaik-Einzelanlage. 
Gefördert werden von der Gemeinde allerdings maximal 7,0 kWpeak (Spitzennennleistung). 

c) Gemeinschaftsanlagen sind auch förderfähig. Diese müssen von mindestens zwei Wohn- bzw. 
Geschäftseinheiten in ein und demselben Gebäude genutzt werden, um als gemeinschaftlich zu 
gelten. 
Eine technische Trennung / Teilung einer Gemeinschaftsanlage ist nicht erforderlich. 
Der Förderungsantrag für eine PV-Gemeinschaftsanlage kann entweder vom Anlagenbetreiber 
oder vom Eigentümer des Objektes, auf/an dem die PV-Anlage errichtet wurde, eingebracht wer-
den. Mit Vorlage des Förderungsantrages ist nachzuweisen, dass die zum Betrieb der Anlage er-
forderlichen Verträge abgeschlossen sind (Siehe Internetseite der Informationsplattform PV-
GEMEINSCHAFT.AT unter https://pvaustria.at/pv-gemeinschaft/mustervertraege/) und die Inbe-
triebnahme der PV-Gemeinschaftsanlage erfolgt ist. 

Die Förderhöhe für Gemeinschaftsanlagen beträgt EUR 250,-- pro kWpeak. 

Es gibt keine Beschränkung hinsichtlich der Größe der zu fördernden Photovoltaik-Gemein-
schaftsanlage. Gefördert werden allerdings maximal 30,0 kWpeak (Spitzennennleistung) pro Ge-
meinschaftsanlage, aber anteilig maximal 5,0 kWpeak pro Wohn- / Geschäftseinheit). 

d) In jedem Fall kann die Förderung für eine PV-Anlage - unabhängig von den angegebenen Pau-
schalsätzen - maximal 35% der anerkennbaren Gesamtinvestitionskosten betragen. 

e) Die Erweiterung von bestehenden und bereits geförderten Anlagen (z.B. Vergrößerung des Pa-
neelfeldes) sowie der Einbau von gebrauchten PV-Modulen sind nicht förderfähig. 

 
(4) Dämmmaßnahmen von Wänden, Dach, Decken und der Fensteraustausch. 

 Nicht förderbar sind Maßnahmen unter Verwendung von Materialien, auf die von der Gemeinde 
Volders aus ökologischen Gründen verzichtet wird. Das sind (H)FCKW–geschäumte Dämmstoffe 
(Achtung bei extrudiertem Polystyrol / XPS!) und Fenster mit Rahmen aus Tropenholz. 

 
 Die Förderungen betragen: 

a) für Dämmmaßnahmen bei Wänden gegen Außenluft und Dachräume bei Einfamilienwohnhäu-
sern  
mit einem rechnerischen Nachweis des U-Wertes von ≤ 0,20 W/m² K  
EUR 5,-- / m² Nettofläche der Außenwände, höchstens jedoch EUR 1.400,--.  

 Für Dämmmaßnahmen bei Wänden gegen Außenluft und Dachräume bei Mehrfamilienwohn-
häusern, Reihenhäusern, Doppelwohnhäusern und Wohnanlagen (Wohngebäude mit mehr als 
5 Wohnungen)  
mit einem rechnerischen Nachweis des U-Wertes von ≤ 0,20 W/m² K  
EUR 5,-- / m² Nettofläche der Außenwände, höchstens jedoch EUR 2.800,--. 

b) für Dämmmaßnahmen bei Dach bzw. Decke gegen Außenluft und Dachräume bei Einfamilien-
wohnhäusern mit einer U-Wertreduktion auf ≤ 0,15 W/m² K 
EUR 3,50 / m² Nettofläche, höchstens jedoch EUR 350,--.  

 für Dämmmaßnahmen bei Dach bzw. Decke gegen Außenluft und Dachräume bei Mehrfamili-
enwohnhäusern, Reihenhäusern, Doppelwohnhäusern und Wohnanlagen (Wohngebäude mit 
mehr als 5 Wohnungen) mit einer U-Wertreduktion auf ≤ 0,15 W/m² K 
EUR 3,50 / m² Nettofläche, höchstens jedoch EUR 700,--. 

c) für Dämmmaßnahmen bei Fußböden, Wänden gegen Keller oder Erdreich bei Einfamilien-
wohnhäusern mit einer U-Wertreduktion auf ≤ 0,28 W/m² K 
EUR 3,50 / m² Nettofläche, höchstens jedoch EUR 350,--. 

 für Dämmmaßnahmen bei Fußböden, Wänden gegen Keller oder Erdreich bei Mehrfamilien-
wohnhäusern, Reihenhäusern, Doppelwohnhäusern und Wohnanlagen (Wohngebäude mit 

https://pvaustria.at/pv-gemeinschaft/mustervertraege/
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mehr als 5 Wohnungen) mit einer U-Wertreduktion auf ≤ 0,28 W/m² K 
EUR 3,50 / m² Nettofläche, höchstens jedoch EUR 700,--. 

d) für den Fensteraustausch und den Tausch von Balkontüren mit Glasanteil bei Einfamilien-
wohnhäusern und bei Mehrfamilienwohnhäusern, Reihenhäusern, Doppelwohnhäusern und 
Wohnanlagen (Wohngebäude mit mehr als 5 Wohnungen) 
mit einer Uw-Wertreduktion auf ≤ 1,00 W/m² K mit Rahmen 
EUR 17,50 / m² (Maß der Mauerlichte), höchstens jedoch EUR 350,-- pro Wohneinheit und kann 
für jede einzelne Wohneinheit geltend gemacht werden. 

 Eine Förderung für den Fenstertausch und den Tausch von Balkontüren erfolgt jedoch nur dann, 
wenn für den Glasanteil ein Wert von UG ≤ 1,10 W/m² K gegeben ist. 

 Nicht förderungsfähig sind Fenster sowie Türen mit Glasanteilen in nicht beheizten Räumen 
(wie z.B. Keller-, Dachboden oder Garagenfenster und -türen) und Wohnungs- sowie Haustüren. 

 
(5) Bonusförderung für Sanierung 

a) Werden Dämmmaßnahmen der Gebäudehülle zusammen mit einem Fensteraustausch vorge-
nommen, wird zusätzlich ein Bonus von 10 % der Summe aus den einzelnen Teilförderungen 
gewährt. 

b) Führt die Aufbringung einer Dämmung an der Gebäudehülle beim Neubau eines Passivhauses 
wegen der Mehrkubatur gegenüber den Mindestanforderungen der Tiroler Bauordnung 2018 
i.d.g.F. zu einer erhöhten Gebührenvorschreibung durch die Gemeinde bei der Wasseran-
schluss- / Kanalanschlussgebühr oder beim Verkehrserschließungsbeitrag, so wird die Mehrge-
bühr dem Bauwerber rückerstattet. 

c) In beiden Fällen gem. lit. a) und b) wird die Berechnung der Gutschrift von Amts wegen nach 
Vorlage der Fertigstellungsmeldung (siehe Formblatt „Anzeige der Bauvollendung“ unter 
https://www.volders.tirol.gv.at/formulare--59200756-de.html) vorgenommen. Eine geson-
derte Antragstellung ist dazu nicht erforderlich. 

 
 (6)  Wärmepumpe 

a) Die Förderung beträgt je Wärmepumpe EUR 350,--. 

b) Sollte am Gebäude zusätzlich eine PV-Anlage installiert werden oder bereits installiert sein, 
und es sich dabei um eine Anlage mit Überschusseinspeisung handelt, erhöht sich die Gemein-
deförderung - aber nur im Falle einer elektrisch betriebenen Wärmepumpe - um weitere EUR 
350,--. 

c) Eine Förderung für eine Wärmepumpe ist sowohl beim Neubau von Gebäuden, als auch bei 
einem Umbau, Zubau sowie bei einer Sanierung möglich. 

 
 

§ 6 
Verfahrensbestimmungen 

 
(1) Förderungen werden prinzipiell nur aufgrund von vollständig ausgefüllten und unterschriebenen, 

dafür vorgesehenen Antragsformularen der Gemeinde gewährt. Die geltenden Antragsformulare 
sind in der Gemeinde Volders im Bauamt erhältlich oder können von der Internetseite der Gemeinde 
unter https://www.volders.tirol.gv.at/foerderungen--59241127-de.html heruntergeladen werden.  

(2) Spätestens mit der Antragstellung ist die Fertigstellungsmeldung (siehe dazu Formblatt „Anzeige 
der Bauvollendung“ unter https://www.volders.tirol.gv.at/formulare--59200756-de.html) im Bau-
amt einzureichen. Förderanträge sind bis spätestens 6 Monate nach der Fertigstellungsmeldung der 
förderbaren Maßnahmen einzureichen. 

https://www.volders.tirol.gv.at/formulare--59200756-de.html
https://www.volders.tirol.gv.at/foerderungen--59241127-de.html
https://www.volders.tirol.gv.at/formulare--59200756-de.html
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(3) Mit dem Ansuchen sind die eventuell notwendigen Zustimmungserklärungen seitens des Eigentü-
mers bzw. Hauptmieters oder Mieters sowie die entsprechenden saldierten Originalrechnungen 
und Überweisungsbestätigungen einzureichen. 

(4) Die Entscheidung über die Förderung wird dem/r Förderungswerber/in schriftlich mitgeteilt. 

(5) Die Auszahlung der Förderung erfolgt ausschließlich durch Überweisung auf ein Bankkonto. 

(6)  Die Gemeinde Volders stellt für die in dieser Richtlinie angeführten Förderungen Budgetmittel im 
Gesamtausmaß von € 20.000,00 pro Kalenderjahr zur Verfügung. Sobald diese ausgeschöpft sind, 
können keine weiteren Förderungen gewährt werden. 

(7) Auf die Gewährung einer Förderung besteht kein Rechtsanspruch. 
 
 

§ 7 
Rückzahlung der Förderung 

 
Der gewährte Förderbetrag ist zurückzuzahlen, wenn 

(1) die Förderung zu Unrecht oder aufgrund unrichtiger oder unvollständiger Angaben des/der Förde-
rungswerbers/in gewährt wurde, 

(2) die Förderung widmungswidrig verwendet wird oder 

(3) die geförderte Heizungsanlage, Solaranlage, PV-Anlage bzw. Wärmepumpe nicht mindestens durch 
15 Jahre ab Auszahlung des Förderbetrages widmungsgemäß verwendet wird. 

 
 

§ 8 
Sonstige Bestimmungen 

 
Diese Richtlinien treten ab 1.1.2023 in Kraft und gelten, sofern im Laufe des Jahres 2023 vom Gemeinderat 
keine Änderung beschlossen wird, bis 31.12.2023. 
 
 

   Für den Gemeinderat  

  der Bürgermeister: 
   

  Peter Schwemberger eh. 
 

Kundmachungsvermerk: 
Angeschlagen am: 20.3.2023 
Abgenommen am: 05.04.2023 

 
Der Bürgermeister: 
 
Peter Schwemberger 

 
 


